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Beratungsvertrag 
 
 
zwischen  

 

............................................................................................................ 

........................................................................ im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet 

und  

KLIEN Konsultation vertreten durch Dr.-Ing. Jobst Klien, Buckowweg 9, 24111 Kiel, im 
Folgenden als Berater bezeichnet, wird folgender Beratungsvertrag geschlossen: 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand  
 
Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Berater den Auftrag, ihn bei folgenden 
Entscheidungen/Vorhaben zu beraten: 
 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 

§ 2 Vertragsbestandteile 

Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 
 Das Angebot des Beraters über die zu erbringenden Leistungen 

 Der Projekt- und Zeitplan    

 Die Aufwands- und Kostenkalkulation  

 Der Zahlungsplan 

 Die allgemeinen Beratungsbedingungen des Beraters 

 

§ 3 Leistungen des Beraters 
 
Zur Erfüllung des in § 1 genannten Auftrags wird der Berater insbesondere folgende Leistungen 
erbringen: 
 
...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 
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§ 4 Vergütung und Kostenerstattung 
 
(1) Der Berater erhält für seine Leistung pro Tag (acht Arbeitsstunden) eine Vergütung in Höhe 

von xxxx €. Die Vergütung ist jeweils zum Ende des Abrechnungsmonats nach 
Rechnungsstellung oder nach vereinbartem Zahlungsplan mit den entsprechenden 
Nachweisen (§3 (2)) fällig. 

 
(2) Übernachtungskosten werden dem Berater in nachgewiesener Höhe ersetzt, Spesen gemäß 

den steuerlichen Höchstsätzen. Ebenso werden dem Berater ersetzt bei Benutzung 
  
 der Bahn die Fahrtkosten 1. Klasse,  
 eines Flugzeuges die Flugkosten der Economy Klasse für Flüge unterhalb von drei 

Stunden Flugzeit, darüber hinaus die der Business Klasse 
 des Pkw  0,30 €  für jeden gefahrenen Kilometer. 

  
Die Wahl des günstigsten Verkehrsmittels bleibt dem Berater vorbehalten. Dieser ist jedoch 
verpflichtet, Fahrtkosten jeweils nach den kürzesten Entfernungen zu berechnen und 
Reisen, deren Kosten nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Gesamthonorar stehen, 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Auftraggebers zu unternehmen. 

 
(3) Der Auftraggeber erstattet dem Berater folgende im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit 

anfallenden erforderlichen zusätzlichen Aufwendungen: 
 

 ....................................................................................  

 ..................................................................................... 

(4) Der Ersatz aller ggf. erforderlichen sonstigen Aufwendungen des Beraters bedarf der 
vorherigen (schriftlichen) Zustimmung des Auftraggebers 

 
(5) Alle in Absatz 1 bis 4 genannten Beträge verstehen sich als Nettobeträge zuzüglich der 

jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 
 
 
§ 5 Berichterstattung 
 
(1) Der Berater erstattet dem Auftraggeber einen schriftlichen Bericht über seine laufende 

Arbeit und deren Ergebnisse in der vereinbarten Form (§§ 2, 3). 
 
(2) Erfüllt der Berater diese Verpflichtungen nicht, nur unvollständig oder nicht termingerecht 

oder mangelhaft, ist der Auftraggeber berechtigt, neben den sonstigen Ansprüchen seine 
Gegenleistung zurückzuhalten. 
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§  6 Vertragsdauer / Kündigung 
 
(1) Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam  
 
o und läuft auf unbestimmte Zeit. 
o und endet mit Erbringung der vereinbarten Leistungen.  
o und endet zum …. 
 
(2) Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von … Wochen zum Monatsende zu 

kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

(3) Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 
 
§  7 Sonstige Ansprüche/Rentenversicherung 
 
(1) Mit der Zahlung der in diesem Vertrag vereinbarten Vergütung sind alle Ansprüche des 

Beraters gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag erfüllt. 
 
(2) Für die Versteuerung der Vergütung hat der Berater selbst zu sorgen. 
 
(3) Dem Berater ist bekannt, dass er nach § 2 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig sein 

kann, wenn er auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist und keine 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt, deren Arbeitsentgelt aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis regelmäßig  450,-- €  im Monat übersteigt. 
 

 
§  8 Schlussbestimmungen 
 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel.  
 
(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
 
(3) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem 
Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.  

 
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Kiel. 
 
 
 
 
........................................, den .............................. 
(Ort)                                   (Datum) 
 
 
 
.....................................................    .....................................................   
(Auftraggeber)       (Berater)          
 


